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2. StGB § 269 gültig ab 01.01.1975

Rechtssatz

Denklogisch setzt das Verhalten eines Betro=enen, gegenüber den Polizeibeamten klarzustellen, dass er ihren

Anordnungen folgen werde, voraus, dass die Polizeibeamten bereits eine solche Anordnung ausgesprochen haben, die

als Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehlsgewalt zu qualiAzieren ist. Es kann nicht zu Lasten des

Betro=enen gehen, wenn sich dieser während einer Amtshandlung mit den einschreitenden Polizeibeamten

verständigt und sich jenen gegenüber kooperativ verhält, um eine Eskalation der Situation zu verhindern oder gar das

Risiko einer Strafverfolgung wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt nach § 269 StGB zu vermeiden.Denklogisch

setzt das Verhalten eines Betro=enen, gegenüber den Polizeibeamten klarzustellen, dass er ihren Anordnungen folgen

werde, voraus, dass die Polizeibeamten bereits eine solche Anordnung ausgesprochen haben, die als Ausübung

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehlsgewalt zu qualiAzieren ist. Es kann nicht zu Lasten des Betro=enen

gehen, wenn sich dieser während einer Amtshandlung mit den einschreitenden Polizeibeamten verständigt und sich

jenen gegenüber kooperativ verhält, um eine Eskalation der Situation zu verhindern oder gar das Risiko einer

Strafverfolgung wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt nach Paragraph 269, StGB zu vermeiden.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2016:RA2015030048.L08

Im RIS seit

17.01.2017

Zuletzt aktualisiert am

19.07.2018

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P269/NOR12029818
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/269
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2016/12/20 Ra 2015/03/0048
	JUSLINE Entscheidung


